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Die Regionalkommission Nord  
beschließt: 

 
Anwendung des Abschnittes I des Teils II. der Anlage 7 AVR 

ab dem 31.07.2025 
 

I. Annahme der Kompetenzverlängerung und Festsetzung der Anwendung und Ausbildungs-
vergütung 
Unter Annahme der von der Bundeskommission am 05.06.2025 erfolgten Verlängerung 
der Kompetenzübertragung bestätigt die Regionalkommission Nord zur Festsetzung der 
Anwendung des Abschnittes I des Teils II. der Anlage 7 AVR und der Ausbildungsvergü-
tungen ihren Beschluss vom 26. Juni 2024. 

 
 

II. Inkrafttreten 
Dieser Beschluss tritt zum 18. Juni 2025 in Kraft. 

 
 

 
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 

 
Die Bundeskommission hatte mit Beschluss vom 5. Juni 20225 sowohl die Befristung des Ab-
schnittes I des Teils II. der Anlage 7 AVR wie auch der zugehörigen Kompetenzübertragung in 
§ 5 des Abschnittes I auf den 31. Juli 2027 verlängert. Die Regionalkommission Nord hatte mit 
dem o.g. Beschluss diese Kompetenzübertragung angenommen und für Ihren Bereich die In-
kraftsetzung und Wertfestsetzung vorgenommen. Sie führt mit diesem Beschluss die Tarifierung 
unverändert fort. 
 
Die Regionalkommission ist zuständig gem. § 13 Abs. 6 i.V.m. Abs 3 AK-Ordnung. 
 
Osnabrück, den 18. Juni 2025 
 

     gez. 
Werner Negwer 
Vorsitzender der Regionalkommission Nord 
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